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Editorial Wie lassen sich die Informationen
über das EG-Recht
systematisch beschaffen?

VL/nterf/zozir, 22 an 25 septembre 7992. // y a <2éjà

p/ws/ewrs mois tp<e ces dates so»? mscn'tes daas rno«
agenda, e« gzws caractères, à /a mesare de /'évèae-
ment bis/ori/rize c/we /-eprèsente powr mot /'organisa-
t/on d'nn congrès commun à nos tro/s associations
prp/ess/onne//es.
Ma dowb/e «caspnefte» de/armateur à /'£co/e snpè-
rienre cî'in/ormaf/on documentaire de Genève et de

z"é<7actei7/-re.s7?o«.sab/e de votre revzze prè/érée me

p/ace dans une position privi/èg/ée, à /a croisée des

intérêts des pro/ess/onne/s et des institutions repré-
sentéspar ces associations. £7 me montre à /'évidence
pzie ces dernières ont maintes préoccupations com-
mîmes, a/ors même 1711e /ears/orces de travai/ sont
/imitées, ce <7111 nuit à /enr e/7'cac/té dans certains
domaines.
t/n congrès commun, c'était peut-être /e point de

départ d'ime/iifzire et ej/ecfzve coopération, non p/ns
occasion/teZ/e et prespne con/identie//e, ma/s régn-
//ère et oj/zcze//e. £t ce congrès est annn/é/...
2«e//e déception pour tons cemc pu/, comme moi,
son/ia/tenf 1711e nos tro/s associations im/ssent p/ws
spsfémaf/piiement /enrs ej/orts dans tons /es domaines
<711/ concernent aussi bien /es arc/z/v/stes, <7«e /es
b/b/iof/iéca/res et /es <7ociimeiira//,ste.s de notre pays,
par exemp/e pour /a/ormatzon fc/. contribution de

£ve/ine SETTLE/?/ /a conservation des /onds /c/.
A7?7?/DO-Spéc/a/ 7997 / /a dé/ense de nospro/ess/ons
en ces temps de conjoncture éco«opz/<7Zte dé/avorab/e.
Ce <711/ ne s/gni/ie bien sâr pas - pne /'on ne me/asse
pas dire ce pue je ne pense pas/ - pne certaines
spécz/zc/tés bien rée//es de /'zme on /'antre de nos
pro/ess/ons soient /a/ssées de côté: on pent mettre des

/orces en commnn snr des projets précis, tont en
cont/nnant à répondre à des besoins part/cn/iers.
A nne épopne on /es /ronf/ères po//t/pnes tendent à

disparaître, n'est-// pas temps pne tons /es «spéc/a-
/zstes de /'zn/ormat/on et de /a c/ocnmen/a/zoa» de

notre pays/assent «sauter» /es barrières pni se dres-
sent encore entre enx, et s'nnzssent ponr aj/ronter /es

dé/zs anxpne/s //s sont coiî/rozifés?
/Vons tontes et tons, devons c/a/rement montrer aux
responsab/es de nos associations ce pne nons sonbaz-
tons pn'e//es deviennent. Ma/s attention/: nons de-
vons sentir /'entbons/asme de nos dirigeants, sz cenx-
ci ven/ent pne nons mani/est/ons éga/ement de /'en-
tbons/asme...

Michel Gorin

Georg Dobrovo/ny

Oer ziAön/h'ge £«rop<^c/ie Ma/Tri ««P Pi> Pamir ver/»i«Pe«e
7n/or/nationsj7iif bePinge« e/ue e«rsprec/ie«P .vlreage 5e/eto'ou.
Da Pie Aus»vir&u«gen Pienes Marries au/Pie Sc/iweiz ins Gew/c/if
/a//en. smP Pie Mein- nnP M/ne/belri'ebe Para«/ angewiesen,
Pnrc/î Pas Labyrinl/i Per ËG-Sese/i/n'sse ge/K/irZ zh werPen. Oer
Amor, Lei/er Pes «Ëiiro-Oiensles» Per Sc/iweizerisc/ie« Zenira/e
/«r //anPe/s/örPerimg, Peanlworfel me/zrere Fragen, Pie nie/il nur
/«r a// Jene wie/ilig sinP, Pie Per /n/orma?ionspwe//en Per £G,
sonPern anc/i einer einse/i/âgi'gen An/eilnng ftePiïi/en.

Le futur «Grand Marché européen» et la masse d'informations
qu'il génère rendent nécessaire une sélection rigoureuse de ces
dernières. Les implications de ce Marché sur la Suisse étant
importantes, nos petites et moyennes entreprises ont elles aussi
besoin d'être en quelque sorte guidées au travers du labyrinthe des
directives émises par la Communauté européenne. L'auteur, di-
recteur de l'«EURO-Dienst» à l'Office suisse d'expansion com-
merciale, répond brièvement à plusieurs questions que se posent
tous ceux pour lesquels l'exploitation des informations en prove-
nance de la Communauté européenne est indispensable, et les aide
ainsi à mieux s'y retrouver.

// /wZwro «Gra«Pe Mercazo ewi'opeo» e /a massa Pi z»/ormazi'o«z
c/ie produce, re«Po«o «ecessaria mia /oro rigorosa se/ezio«e.
£sse«Po importa«»' /e imp/icaziYmi P; i/aeslo mercalo siP/a Svi'z-

zera, /e «osrre pi'cco/e e mePi'e imprese Pevo«o pur eifere giPPale
«e/ /abi'ri«lo Pe//e Pz'reZZive emanate Pa//a Comi<«i'tà earopea.
F'awtore, Pt'reîfore Pe//'«F0/?0-Die«m» presso /' GJ/i'cio ivtzzero
Pi espa«sio«e commerci'a/e, ri'jpo«Pe Prevemente a//e Piverse
PomanPe c/ie si pongono fut» pae//i per 1 <7110/1 é inPi'spe«sai><7e
/'«so Pe//e /«/ormaz/o«/ provem'enfi Pa//a Comimi'rà enropea e /i
ainta a Pi.vtri'carsi meg/1'0.

Das EG-Geschehen sowie die laufenden EWR-Ver-
handlungen stehen im Mittelpunkt des schweizeri-
sehen Interesses. Unternehmen, Verbände, Banken
und Verwaltungen haben zu diesem Zweck in der
Geschäftsleitung, im Stab oder in den Linienstellen
einen oder mehrere Verantwortliche eingesetzt, die
die EG-Aktivitäten verfolgen.
Täglich erarbeiten die zirka 20 000 EG-Beamten in
Brüssel und in Luxemburg Rechtsakte in Form von
Richtlinien und Verordnungen, die als Spielregeln für
den EG-Binnenmarkt dienen sollen. Allein schon das
Amtsblatt beinhaltet zirka 50 000 Seiten jährlich.
Unter dem Aspekt der Dcregzi/icriaig wird somit -
wie am Fliessband - sehr viel Regulierung produziert.
Man kann sich des Eindruckes nicht erwehren, dass
die Massnahmen zu sehr output-orientiert sind und die
Empfänger zuwenig berücksichtigen. Die EG-Richt-
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liniert überlassen den Mitgliedsländern einen häufig
nicht unerheblichen Spielraum für die Anpassung des

nationalen Rechts, so dass letztlich erst aus dem Inhalt
der Regelung der genaue Stand ihrer Verwirklichung
ermittelt werden kann. Nicht immer ist die EG-Zen-
trale mit der Umsetzung zufrieden. Änderungen sind
ebenso möglich wie spätere Korrekturen durch den

Europäischen Gerichtshof.
Dies verursacht einerseits Fec/zfàwnszc/zer/zezï, ande-
rerseits entstehen insbesondere den KMU recht /zo/ze

Smc/zc- wrz<i Anp<x«wftg.?/zo.s7cz?. Im Extremfall werden
die KMU von der Marktebene auf jene der behördli-
chen Aktivitäten abgelenkt.
Die entsprechenden Informationen fliessen zwar
reichlich, stellen jedoch meist schwerverdauliche
Kost dar. Ein Problem besteht zum Beispiel darin,
dass im wichtigsten Verlautbarungsmedium der EG,
dem Amtsblatt, die üblichen Verordnungen betref-
fend den Agrarsektor mit Erlassen für das Binnen-
marktprogramm 92 vermischt werden. So kann es

vorkommen, dass die wichtigsten Meldungen über-
sehen werden oder dass man nach etlichen Tagen
fruchtloser Lektüre aufgibt.
Da die behandelte Materie oft zu technisch oder sehr

kompliziert ist, kreieren die Beamten veran/ac/zende
Auw/rüc^e, deren sie sich im Verwaltungsalltag be-
dienen. Es begann mit dem berühmten «Weissbuch»
im Jahre 1985, daraufhin entdeckte man etliche
«Grünbücher» sowie «Fortschrittsberichte» der EG-
Kommission. Etliche EG-Richtlinien kursieren unter
Übernamen: Produktehaftungs- und Etikettierungs-
richtlinie, Konzernabschluss-, Mittelstands-, Fu-
sionsrichtlinie. Diese zum Teil umgangssprachlichen
Begriffe gelangen auch an die Öffentlichkeit, werden
dort aber nicht ohne weiteres verstanden.
Im EWR-Gerangel fechten die involvierten Diplo-
maten mit /rac/zazzstFrzcA'c«, die der breiten Öffent-
lichkeit nicht geläufig sein dürften: «Acquis Commu-
nautaire» (die relevanten Rechtsakte), Kohäsion (Zu-
sammenhalt), Opting out (eine Art von Veto-Recht)
usw. Aber auch der Begriff EWR selbst ist erklä-
rungsbedürftig; gemeint ist damit die Schaffung eines

westeuropäischen Binnenmarktes (EG- und EFTA-
Staaten).
Der im Aufbau begriffene «Europäische Binnen-
markt» hat bei der Schweizer Exportwirtschaft ein
waches Interesse sowie einen rasch wachsenden Be-
darf an praxisnaher Information ausgelöst.
Die Erfahrungen mit kleinen und mittleren Unter-
nehmen (KMU) zeigen, dass ßesc/zq/fzzng, Se/cto'o«
sowze Vera/T>ez'fizng von diesen Informationen nicht
leicht zu bewältigen sind. Dies erschwert die Nutzung
der sich hier bietenden Maz'Uc/zanc^«. Der europäi-
sehe Binnenmarkt vollzieht sich sowohl auf der insti-
tutionell rechtlichen Ebene (Binnenmarktprogramm)
als auch der unternehmerischen Sphäre (Investition,
Kooperation). Hinsichtlich letzterer sei auf die recht

zahlreichen Fusionen in den letzten zwei bis drei
Jahren, als auch auf die intensive Umstrukturierung
der Wirtschaft, verbunden mit einem beachtlichen
Investitionsschub, hinzuweisen.
Je nach ß^rrajjfen/zezY und Sensibilität der Fragenden
stehen eher die Chancen und/oder Risiken im Vor-
dergrund des Interesses. Dementsprechend müsste
das individuelle /n/ormafzon^pö^ef geschnürt werden.
Letzteres lässt sich am besten in enger Zusammenar-
beit mit dem Kunden realisieren. Während sich einige
Stellen - vor allem Rechts- und Unternehmensberater

- auf das Sammeln, Analysieren und Interpretieren
der z-cgn/aforAc/zen ßa/zwrenbctfzngwngez-z, das heisst
der EG-Rechtsakte (siehe Kasten) spezialisiert haben,
konzentrieren sich andere EG-Experten fast aus-
schliesslich auf die wirtschaftlichen Kozrsczr/wenzen
der europäischen Integration: EURO-Marketing und

-Werbung, Logistik sowie Geschäftspartnervermitt-
lung. Schweizerische exportorientierte Unternehmen
beschäftigen sich ausserdem mit den existierenden
sowie mit den potentiellen Gefahren der relativen
Diskriminierung wegen der Nichtmitgliedschaft in
der EG. Ähnliche Befürchtungen äussern zunehmend
die sich reformierenden Länder Mitteleuropas
(CSFR, Polen, Ungarn). Es erübrigt sich zu erwähnen,
dass eine differenziertere Betrachtungsweise gele-
gentlich not tut, dies auch wegen der Ko/rzp/exzYär der
EG-Materie. Neue Begriffe tauchen immer wieder
auch hier auf: BC-NET (Business Cooperation Net-
work), EUROPARTENARIAT (eine regionale Kon-
taktbörse) usw. und geraten zu Unrecht ins Rampen-
licht der Öffentlichkeit. Die KMU sind daher oft
überfordert, den möglichen Nutzen dieser Instru-
mente zu beurteilen, obwohl sie ihre Märkte sehr gut
kennen.

Fragen, die von Schweizer KMU immer wieder ge-
stellt werden:

- Welche Probleme ergeben sich bei der Grenz- bzw.
Zollabwicklung nach 1992?

- Wie kann ich mich über das EG- und EWR-Ge-
schehen laufend informieren, ohne zu hohe Kosten
in Kauf nehmen zu müssen?

- Wie erlange ich die EG-Konformität?

- Was ist «swiss made» in Europa wert?

Wie sieht das Informationsangebot der EG aus?

Das /n/orazarz'onvazîgcèot der EG-Behörden ist zwar
sehr umfangreich, jedoch eher prduktions- als kun-
denorientiert und nicht ohne weiteres leicht zu ver-
arbeiten. Erschwerend kommt hinzu, dass es nicht auf
KMU-Bedürfnisse zugeschnitten ist. Die Beschaf-
fung der wichtigen Informationen zum richtigen Zeit-
punkt bleibt daher eine wichtige unternehmerische
Aufgabe. Handelskammern und Branchenverbände
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können sie erleichtern, indem sie den Unternehmen
als Wegweiser im Labyrinth der EG-Regulierung
dienen. Dies setzt wiederum voraus, dass sie die Be-
dürfnisse der KMU gut kennen und über das ent-
sprechende Know-how verfügen.
Informationsbeschaffung ist zwar eine Dazzez-aw/ga/ze

und existiert auch im EG-Raum (im Falle der Schwei-
zer KMU kommt immer die Ungewissheit über die
Entwicklung der Schweiz-EG-Beziehungen hinzu).
Die Menge und Kompliziertheit sowie Vielschichtig-
keit der mit dem Binnenmarkt 92 verbundenen Infor-
mationen überfordern jedoch nicht nur die KMU.
Auch Führungskräfte der grossen Unternehmen be-

klagen einen akuten Mangel an entscheidungsrele-
vanten EG-Informationen, managementgerechte Se-

lektion und Aufbereitung der EG-Daten.
Ohne minimale Vertrautheit mit dem EG-Recht sowie
mit der Systematik des EG-Publikationswesens ist
eine rationale Informationsbeschaffung nicht mög-
lieh. Entsprechende Grundlagen vermitteln etliche
EG-Publikationen sowie zum Beispiel die Einlei-
tungskapitel der EG-Kataloge. Wer kennt sie und ist
gegebenenfalls bereit, das Kleingedruckte zu lesen?
Die künstliche Welt der EG-Technokraten wird somit
meist schrittweise entdeckt. Die Zahl der EG-Sach-
kundigen in der Schweiz ist in den letzten Jahren rasch

gestiegen - sie orientieren sich jedoch derzeit primär
an den EWR-Verhandlungen und weniger am Markt.

Wie sieht das EG-Publikationswesen aus?

Die EG-Veröffentlichungen lassen sich wie folgt
einteilen:

- GeseZzge/zzz«gsvora/7zez7e«: KOM(Kommissions-),
EP-(Europäisches Parlament) und WSA-(Wirt-
schafts- und Sozialausschuss)Dokumente

- Gesetzessamm/zmg: Amtsblatt der EG, Serie L (Le-
gislatur - CELEX

- MzYtez7w«g der EG-Xowzmzsszo«, de,s XaZes zz«<7 par-
/a«ze«Zaràc/ze Art/ragen:
Amtsblatt Serie C (Mitteilungen) sowie KOM-Do-
kumente

- 0//i?«Z/z'c/ze AMS.sc/zra/zM«ge«: Amtsblatt Serie S

(öffentliches Beschaffungswesen) und die TED-
Datenbank

- Darxte//e«<7e Lderafar, Mo«ograp/zze«, Ko«zpe«-
die«: Kataloge geben Auskunft, ob zu einem Thema
eine Einzeldarstellung herausgegeben wurde

- /?ec/zAprec/z««g/Grtede: Sammlung der Rechtspre-
chung des EuGH (Gerichtshof)

- £t//?OSTA7? Regelmässige, thematisch gegliederte
statistische Informationen (sehr gute Quelle): se-
lektive Abonnemente zu einzelnen Serien (The-
menkreise)

- Date«/zanzte«: CELEX, ABEL, SCAD, INFO 92,
RAPID usw.

Wie kommt man zur gewünschten
EG-Information?

Mittlerweile befassen sich zwar in der Schweiz Dut-
zende - im EG-Raum Hunderte - von EG-Stellen mit
Informationen zur europäischen Integration. Je nach

Spezialisierung und Zugang zu Informationsquellen
erfolgt die Weitergabe der Information an das Publi-
kum recht unterschiedlich. Der EURO-Dienst der
OSEC ist jedoch die einzige Ver/:aw/iVe//e der
Sc/zweiz für alle öffentlichen EG-Dokumente und
-Publikationen sowie EG-Datenbanken aufgrund ver-
traglicher Vereinbarungen mit dem AAV (And /iir
anzdic/ze Uerö/fenZ/ic/zzznge« in Luxemburg). Für die

sogenannten Gratis-Publikationen der EG ist das

Pressebüro der EG-Kommission in Genf zuständig
(siehe Adress-Anhang). Diese Arbeitsteilung ent-
spricht der EG-Usanz. Unvollständige Angaben ver-
Ursachen häufig Probleme und damit verbundene
Suchkosten. Sowohl die /denfz/zTado« (bibliografi-
sehe Standardangaben) als auch die Interpretation
dieser Informationen e/'/o/gt z« dez' dege/ /zez«z X««-
de« (falls ein bestimmtes Informationsbedürfnis nicht
passend einer Informations-Stelle oder einer Publika-
tionskategorie zugeordnet werden kann, rufen Sie am
besten den EURO-Dienst der OSEC an: 01/36554 49).

An welcher EG-Stelle ist die gewünschte
Information angesiedelt?

Eine vorbereitende Arbeit zu einer EG-Gesetzgebung
(zu unterscheiden wäre die Umsetzung einer EG-
Richtlinie in nationales Recht der Mitgliedstaaten),
schlägt publikatorisch sehr unterschiedlich zu Buche.
Während ein entstehender Rechtsakt den EG-Instan-
zenweg durchläuft (von der EG-Kommission zum
-Parlament, zum -Rat, usw.) wird er je nach seiner
Aktualität laufend von Pressemitteilungen begleitet.
Für die Dokumentenbeschaffung sind daher va//-
5fd«dz'ge A«ga/ze« über Titel, Dokumentennummern,
Fundstelle usw. unerlässlich. Welches KMU weiss
jedoch, was damit gemeint ist? Eine kurze Gmsc/zrez-
7>z/«g vo« ZwecU Form oder Inhalt der gesuchten Do-
kumente kann für eine Recherche ebenfalls hilfreich
sein. Bei unklaren Angaben zu einer Bestellung ent-
stehen in der Regel zusätzliche SzzcMosZe«. Grössere
bzw. aufwendigere Recherchen werden natürlich nur
nach Rücksprache mit dem Kunden durchgeführt.

Recherchekosten

DaZenöan/ze«: CELEX Fr. 240.-/h.
CATEL Fr. 120.—/h.

A/Zgemez/ze RccTzercTzew Fr. 240.-/h.
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Verfügen Sie über alle notwendigen
Referenzangaben?

Voraussetzung für eine prompte Belieferung sind bi-
bliografische Standardangaben («je vollständiger, de-
sto besser»: Autor, Titel, Katalog-Nummer, ISBN-
Nummer, Dokumentennummer) bei einer Dokumen-
ten- oder Publikationsbestellung. Dies ist unter an-
derem wichtig, weil sich Titel häufig ähneln; das Wort
«Binnenmarkt» beispielsweise bildet Teil von über 20
Einzeltiteln. Sobald eine Bestellung zur Erledigung
an das Amt für amtliche Veröffentlichungen in Lu-
xemburg weitergeleitet werden muss, verzögert sich
die Auslieferung um zwei bis drei Wochen. Dies wäre
besonders dann sinnlos, wenn es sich um keine offi-
zielle EG-Publikation handelt, am Titel allein aber
nicht immer erkennbar ist. Daher sollen zum Beispiel
alle verfügbaren Quellenangaben inklusive Zahlen-
und Buchstaben-Codes sowie EzzzzrAte/Ze und ZwecÄ
der Beschaffung angegeben werden. Letztere helfen,
die Recherche-Umtriebe und damit verbundene Such-
kosten zu reduzieren.

Ist die gewünschte Information schon publiziert?

Die Angaben in der Presse basieren oft auf den Pres-

semitteilungen für die bei der EG akkreditierten Jour-
nalisten. Darin werden die Tögesa&tzvzYäte/z der EG-
Kommission bzw. der übrigen EG-Organe erläutert
und auf wichtige Entscheide hingewiesen. Zu diesem

Zeitpunkt sind jedoch die für die Öffentlichkeit ge-
dachten Hintergrundinformationen und Dokumente
meist noch nicht verfügbar (Übersetzungen und
Druck dauern oft mehrere Wochen). Aufgrund von
Pressemeldungen (ohne genaue bibliografische An-
gaben) können in den meisten Fällen Doku-
mente eruiert bzw. bestellt werden. Zieht man den

EG-Instanzenweg sowie die üblichen Veränderungen
der Vorlagen in Betracht, so stellt sich die Frage nach
derer Relevanz für die KMU.

über solche Informationen nicht verfügt, kann er sich
schulen lassen oder Dienste von Info-Anbietern in
Anspruch nehmen. Bis heute gibt es in der Schweiz
eine ganze Reihe von Stellen (etwa 60), die Anschluss
an die EG-Datenbanken haben - einige davon führen
Recherchen durch. Ohne Rücksprache mit den Kun-
den und deren Einwilligung kann keine grössere Da-
tenbank-Recherche gestartet werden. Kleinere Ab-
fragen zur bibliografischen Identifikation einer Be-
Stellung werden jedoch bei mangelnden Angaben vor-
genommen.

Informationsbegleitende Beratung. Was ist das?

Ohne &eg/ezfezz<ie ßcramng können EG-Informatio-
nen vielfach nicht beschafft werden. Die Menge und

Komplexität der EG-Veröffentlichungen, die Ver-
zahnung und teilweise Überschneidung der einzelnen
Informationsmittel erfordern in jedem Fall auch eine
Eigenleistung von seiten des Benutzers. Als erste
Orze/z?zerwM,gs/zz7/e ermöglichen die £G-/(2z?a/ogc, der
£zz«ds?e//ezzzzac/zH'ez.5' und allenfalls die mehrbändi-

gen ßcrzc/zte zröer ßen Stazzuf der Äea/Azcrzmg des

ßzAzzenznarkrpz-ograzzzzzzes schnelle und präzise Kurz-
information, auf deren Basis sich eine umfassende
Dokumentation zu einem Schwerpunkt auf- und aus-
bauen lässt. Für /zz/orrnarz'ofzsatzTuerer, die auf den

EURO-Zug aufspringen wollen, sind Seminare und

Workshops zu den Themen «EG-Recht», insbeson-
dere «Aufbau einer EURO-Dokumentation» usw. zu
empfehlen. Damit lässt sich die Erarbeitung der kom-
plizierten EG-Materie, die recht aufwendig sein kann,
in Grenzen halten.

Sz'e/zc zzoc/z wzc/zfzge Adressen rzzz/der ztdc/zsZen Seite.

Wo suchen? Ist eine Datenbank-Recherche von
Nutzen?

Diese Frage kann generell nur beantwortet werden,
wenn eine minimale Vertrautheit mit den EG-Daten-
banken besteht und das Informationsproblem treffsi-
eher plaziert werden kann. Die zirka 30 offiziell zu-
gänglichen EG-Datenbanken sind allerdings weder
miteinander verknüpft noch lassen sie sich mit ein und
derselben Abfragesprache nutzen. Die gesuchten EG-
Dokumente sind oft nicht im Volltext gespeichert.
Über die Entscheide des EuGH existiert bislang keine
offizielle Datenbank. Dies alles soll man vor Beginn
einer Abfrage wissen. Falls ein Datenbank-Anwender

Azwc/zrz/z des A«Zors:

Georg Dobrovolny
Office suisse d'expansion commerciale (OSEC)
EURO-Dienst
Stampfenbachstrasse 85
8035 Zürich
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OSEC - alle amtlichen Veröffentlichungen der EG:

Schweizerische Zentrale für Handelsförderung OSEC
Stampfenbachstrasse 85, 8035 Zürich
Telefon 01 365 51 51

Telefax 01 365 54 11

Gratis-Pulikationen:

Presse- und Informationsbüro der EG-Kommission
37-39, Rue de Vermont, 1211 Genf
Telefon 022 734 97 50
Telefax 022 734 22 36

Auskünfte betreffend technische Normen:

Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)
Abteilung SWITEC
Kirchenweg 4, 8032 Zürich
Telefon 01384 47 47
Telefax 01 384 47 74

Auskünfte betreffend elektrotechnische Normen:

Schweizerischer Elektrotechnischer Verein (SEV)
Seefeldstrasse 301, 8008 Zürich
Telefon 01 384 91 11

Telefax 01 55 14 26

Bundesamt für Bildung und Wissenschaft (BBW)
Wildhainweg 9, 3001 Bern
Telefon 03161 96 76/91
Telefax 031 61 78 54

Auskünfte betreffend EG-Forschungsprogramme:

Koordinationsstelle für schweizerische Beteiligung an internationalen
Forschungsprojekten (KBF)
Kirchenweg 4, 8032 Zürich
Telefon 01 384 48 44
Telefax 01 384 48 48
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